
422 Gesetzblatt Teil I Nr. 35 — Ausgabetag: 30. September 1976

fung handelspolitischer Voraussetzungen für den'kontinuier
lichen Aufbau stabiler Außenmärkte für Haupterzeugnisse der 
Industriezweige zu unterstützen. Er erarbeitet dazu in Ab
stimmung mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission, mit den Ministern und den Leitern der anderen zen
tralen Staatsorgane entsprechende Konzeptionen.

(4) Der Minister für Außenhandel hat die Erforschung, Er
schließung und Bearbeitung der Märkte einheitlich zu leiten, 
zu planen und zu kontrollieren. Er ist verantwortlich für die 
Gestaltung der Valutapreispolitik und für ihre Durchsetzung 
in der Außenhandelstätigkeit.

(5) Der Minister für Außenhandel ist verantwortlich für den 
Erlaß von Regelungen zur Förderung der Erfüllung der Ex
port- und Importaufgaben im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen Staatsorgane.

§4
(1) Der Minister für Außenhandel ist verantwortlich für die 

Vorbereitung völkerrechtlicher Verträge über
a) den Waren- und Leistungsaustausch im Rahmen der so

zialistischen ökonomischen Integration der Mitgliedslän
der des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe sowie 
mit anderen sozialistischen Ländern,

b) den Waren- und Leistungsaustausch sowie andere Fra
gen der ökonomischen, industriellen und Wissenschaft- . 
lich-technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungslän
dern,

c) den Waren- und Leistungsaustausch sowie andere Fra
gen der ökonomischen, industriellen und wissenschaft
lich-technischen Zusammenarbeit mit kapitalistischen 
Industrieländern,

d) Fragen der rechtlichen Regelung der Außenhandelsbe
ziehungen zwischen den berechtigten Wirtschaftseinhei
ten der Deutschen Demokratischen Republik und Part
nern außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik,

e) Zollfragen,
f) andere Fragen, die auf Grund von Beschlüssen des Mini- 

sterrates oder Weisungen des Vorsitzenden des Minister
rates dem Minister für Außenhandel zugeordnet werden.

Diese Verantwortung umfaßt auch die Vorbereitung des Bei
tritts zu bestehenden völkerrechtlichen Verträgen.

(2) Der Minister für Außenhandel hat in die Vorbereitung 
der völkerrechtlichen Verträge den Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission, den Minister für Auswärtige Ange
legenheiten, den Minister der Finanzen sowie die Leiter der 
anderen zuständigen zentralen Staatsorgane einzubeziehen. 
Diese haben eine aktive Mitwirkung ihres Verantwortungs
bereiches bei der Vorbereitung der völkerrechtlichen Ver
träge zu sichern. Sie gewährleisten insbesondere die Erarbei
tung von Lösungsvorschlägen unter Beachtung der geplanten 
Entwicklung ihres Verantwortungsbereiches und sichern auf 
Anforderung des Ministers für Außenhandel die Teilnahme 
von Vertretern ihres Verantwortungsbereiches an den Ver
handlungen.

(3) Sofern der Abschluß der obengenannten völkerrecht
lichen Verträge nicht auf Grund zentraler Festlegungen und 
internationaler Erfordernisse im Namen der Deutschen Demo
kratischen Republik oder im Namen der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik vorzunehmen ist, hat der Mi
nister für Außenhandel das Recht, derartige völkerrechtliche 
Verträge im Namen seines Ministeriums abzuschließen.

(4) Der Minister für Außenhandel ist verantwortlich für die 
Durchführung, Kontrolle und Abrechnung der von ihm vor
bereiteten völkerrechtlichen Verträge.

§5
(1) Dem Minister für Außenhandel sind die Handelspoliti

schen Abteilungen oder Handelsvertretungen unterstellt. Die 
Handelspolitische Abteilung oder Handelsvertretung ist Teil 
der einheitlichen Auslandsvertretung der Deutschen Demokra
tischen Republik im jeweiligen Staat.

(2) Die Handelspolitische Abteilung oder Handelsvertretung 
hat die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
auf dem Gebiet des Außenhandels im jeweiligen Staat zu ver
treten und die Entwicklung' der Handels- und anderen Wirt
schaftsbeziehungen mit dem betreffenden Staat zu fördern.

§ 6
(1) Der Minister für Außenhandel regelt die Zuständigkeit 

von Wirtschaftseinheiten für die Durchführung von Aufgaben 
auf dem Gebiet des Außenhandels. Hierzu entscheidet er im 
Rahmen der Rechtsvorschriften über die Gründung, Zusam
menlegung, Trennung oder Auflösung von Außenhandelsbe
trieben und bestimmt deren Waren- oder auch Leistungspro
gramm.

(2) Der Minister für Außenhandel kann einem volkseigenen 
Betrieb, einem Kombinat oder einer VVB in Übereinstimmung 
mit dem Leiter des für sie zuständigen zentralen Staatsorgans 
für bestimmte Waren oder Leistungen die Aufgaben, Rechte 
und Pflichten eines Außenhandelsbetriebes (Außenhandels
funktion) übertragen bzw. entziehen. Für die so berechtigten 
volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB gelten die Bestim
mungen über Außenhandelsbetriebe.

§7
(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission ist ver

antwortlich für die Ausarbeitung der staatlichen Aufgaben 
und Planauflagen für den Export und Import. Die abgeschlos
senen völkerrechtlichen Verträge und internationalen Wirt
schaftsverträge sind dabei zu berücksichtigen. Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission ist verantwortlich für die 
Ausarbeitung der Planzahlungsbilanz und für die Bilanzierung 
der gebrauchswertmäßigen Entwicklung des Exports und des 
Imports bei den Staatsplanpositionen.

(2) Die Staatliche Plankommission hat Länderkonzeptionen 
zu erarbeiten, die die Grundrichtung für die weitere Vertie
fung der sozialistischen ökonomischen Integration sowie für 
die Entwicklung des Exports und Imports mit einzelnen Mit
gliedsländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe ent
halten und als Grundlage für die Koordinierung der Volks
wirtschaftspläne mit der' UdSSR und den anderen Mitglieds
ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe dienen. 
Sie gewährleistet, daß die Ergebnisse der Koordinierung der 
Volkswirtschaftspläne mit den Planauflagen für den Außen
handel übereinstimmen.

(3) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission hat 
die Übereinstimmung der staatlichen Planauflagen für den 
Export und Import sowie der Planzahlungsbilanz mit den 
anderen Teilen des Volkswirtschaftsplanes zu sichern.

§ 8

(1) Der Minister der Finanzen hat bei der Aufstellung des 
Staatshaushaltsplanes die Finanzbeziehungen des Außenhan
dels zum Staatshaushalt zu planen.

(2) Der Minister der Finanzen hat zu internationalen Zah- 
lungs- und Finanzfragen völkerrechtliche Verträge, die im 
Namen der Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik abgeschlossen werden, in Übereinstimmung mit dem 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, dem Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten und dem Minister für Außen
handel vorzubereiten. Er ist für die Durchführung und Ab
rechnung dieser völkerrechtlichen Verträge verantwortlich.

§ 9

(1) Der Minister für Verkehrswesen ist verantwortlich für 
die vollständige sowie termin-, bedarfs- und qualitätsgerechte 
Durchführung der Außenhandelstransporte der Deutschen 
Demokratischen Republik. Er ist insbesondere verantwortlich 
für die Entwicklung und Bereitstellung leistungsfähiger eige
ner Transport- und Umschlagkapazitäten und für die Bereit
stellung der notwendigen fremden Transport- und Umschlag
kapazitäten zu den ökonomisch günstigsten Bedingungen.


